
DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

11 -122..35der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

Zahl: 50 115/444-11/2/90 Wien, am 13. August 1990 

An <len 

Präsidenten <les Nationalrates 
Rudolf PÖDER 

Parlament 
1.017 Wie n 

sro6/AB 

1990 -08- 2 1 
zu 5'1~~JJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat BUCHNER und Mitunlerzeichner 

haben am 27. Juni 1990 unter derNr. ~~~H/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "Eheschlie

ßung des BI Alfred Strigl mi t Eva Foco" gerIchtet, lli~ ['olgen

den Wortlaut hat: 

"1. Ist die Tatsache der Eheschließung richtig? 

2. Gibt es im I.inzer Polizeigefangenenhaus eine "Gummizel
le" und wozu? 

3. Werden Häftlinge dort nackt festgehalten? 

4. ~ind für Sie die.F.rmtttlungen, zumindest de~ ßI.Strigl, 
1m Fall Foco damIt In Frage gestellt - weil sie sIch 
entweder so abspielten, wie von Ti~or ~oco i~ T~gebuch 
dargestellt, oder er aber latsachllch die Zukunft 
vorfiersah?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage .l!.. 

.Ja. 

Im Gefangenenhaus der Polizei<lirektion Linz gibt es insgesamt 

vier Sicherungszellen, davon eine Zelle mit besonderer Aus-

statlung. Letztere wird als Sonderzelle (Zelle 3> bezeichnet 

und verfügt über einen elastischen Wandbelag aus PLastikmate-
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rial. In ihr werden Personen verwahrt, bei denen eine Selbst

gefährdung oder -verletzung nicht ausgeschlossen werden kann 

und die daher einer besonderen überwaclHlHg LH-:?UlJrT en . 

7.u Fra.ge .3: 

Da, wie zu Frage 2 ausgeführt, in der Sonderzelle Personen, 

bei denen eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden 

kann, verwahrt werden, kann es vorkommen, daß diesen Häftlin

gen die Kleidung abgenommen wird. 

7.'1 Frage 4: 

Die Ermittlungen sind nicht in Frage zu stellen. Die Verneh

mung am 16.3.1.986, bei der Frau FOCO ihre Angaben über <las 

Heimkommen des Gatten berichtigte, wur<le von UHlJr. ::>TUHMBF.R

GER bei zeitweiser Anwesenheit des Journalriehters durehge

führ t. BI 8TR I GI. f\lng i er te be i d lesor Vernehmung allS SCh J. teli

lieh als "Schreiber" und hatle keinen Einfluß auf den Gang 

der Vernehmung. 

ObHr<lies wurden die Erstbefragune- am 14.3 . .1986 und die Fest

nahme sowie Vernehmung am 15.3.1986 nicht von BI STRTGl., 

sondern von anderen Kriminalbeamten durchgeführt. 
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